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Gemeinsamer Rahmen der Länder 
für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen 

(Beschluss der Jugendministerkonferenz vom 13./14.05.2004/ 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 03./04.06.2004) 



1. Vorbemerkung 

Eine breite Verständigung der Länder über Ausformung und Umsetzung des Bildungsauf­
trags der Kindertageseinrichtungen im Elementarbereich stellt einen wesentlichen Fortschritt 
dar. Die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung frühkindlicher Bildungsprozesse ist zu 
groß, um ihre Förderung allein vom Engagement einzelner Personen in den Kindertagesein­
richtungen oder einzelner Träger abhängig zu machen, auch wenn dies im Einzelfall noch so 
unterstützenswert ist. 
Der folgende gemeinsame Rahmen über Bildungsziele trägt daher wesentlich zur Verwirk­
lichung der Bildungs- und Lebenschancen der Kinder in den Tageseinrichtungen des Ele­
mentarbereichs bei. Aufgabe der Träger und Fachkräfte der Tageseinrichtungen ist es, die 
konkrete Bildungsarbeit zu gestalten. Dabei sind die Eltern – und auch die Kinder – ange­
messen einzubeziehen. 
Die Kindertageseinrichtungen des Elementarbereichs werden heute als unentbehrlicher Teil 
des öffentlichen Bildungswesens verstanden. Unter Berücksichtigung entwicklungspsycholo­
gischer Erkenntnisse sind sie mit ihrem ganzheitlichen Förderauftrag, ihrer lebensweltorien­
tierten Arbeit und ihren guten Beteiligungsmöglichkeiten geeignete Orte für frühkindliche 
Bildungsprozesse. Der Schwerpunkt des Bildungsauftrags der Kindertageseinrichtungen liegt 
in der frühzeitigen Stärkung individueller Kompetenzen und Lerndispositionen, der Erweite­
rung, Unterstützung sowie Herausforderung des kindlichen Forscherdranges, in der 
Werteerziehung, in der Förderung, das Lernen zu lernen und in der Weltaneignung in 
sozialen Kontexten. 
Bildungspläne im Elementarbereich präzisieren den zu Grunde gelegten Bildungsbegriff und 
beschreiben den eigenständigen Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen, der in un­
mittelbarer Beziehung zu den weiteren Aufgaben der Erziehung und Betreuung steht. Sie 
verleihen den Bildungsprozessen in den Kindertageseinrichtungen Transparenz und bieten 
Orientierung für die Fachkräfte, Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen. Bildungspläne haben 
aber insbesondere die Aufgabe, die Grundlagen für eine frühe und individuelle Förderung 
der Kinder zu schaffen. 
Dieser gemeinsame Rahmen stellt eine Verständigung der Länder über die Grundsätze der 
Bildungsarbeit der Kindertageseinrichtungen dar, der durch die Bildungspläne auf Landes­
ebene konkretisiert, ausgefüllt und erweitert wird. Innerhalb des gemeinsamen Rahmens 
gehen alle Länder eigene, den jeweiligen Situationen angemessene Wege der Ausdifferen­
zierung und Umsetzung. Bildungspläne sind Orientierungsrahmen, auf deren Grundlage die 
Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten träger- oder einrich­
tungsspezifische Konzeptionen erstellen. Sie enthalten keinen umfassend geregelten Ablauf 
der pädagogischen Arbeit, belassen einen großen pädagogischen Freiraum und setzen auf 
die Berücksichtigung individueller Unterschiede und spielerischer, erkundender Lernformen. 

2. Allgemeine Beschreibung der Ziele im Hinblick auf Bildung im Elementarbereich 

Auf eine Abgrenzung der Begriffe „Bildung“ und „Erziehung“ wird bewusst verzichtet. Mit „Er­
ziehung“ wird vorwiegend der Bereich der Einflussnahme anderer Personen, in der Regel 
Erwachsener, auf das Verhalten der Kinder im Hinblick auf deren Hineinwachsen in die Ge­
meinschaft, d.h. Sozialisation, beschrieben. Angesprochen wird damit insbesondere die Ent­
wicklung des Sozialverhaltens sowie der Fähigkeit und der Bereitschaft zur entwicklungsan­
gemessenen Übernahme von Verantwortung. Dies sind auch gleichzeitig allgemein aner­
kannte Aspekte der Persönlichkeitsbildung. Der Bildungsprozess des Kindes umfasst alle 
Aspekte seiner Persönlichkeit. 
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Bildung und Erziehung werden als ein einheitliches, zeitlich sich erstreckendes Geschehen 
im sozialen Kontext betrachtet. Es umfasst die Aktivitäten des Kindes zur Weltaneignung 
ebenso wie den Umstand, dass diese grundsätzlich in konkreten sozialen Situationen er­
folgen. Im Prozess der Weltaneignung oder Sinnkonstruktion nehmen das Kind und sein 
soziales Umfeld wechselseitig aufeinander Einfluss, sie interagieren. Nach diesem Ver­
ständnis tragen die Bildung des Kindes unterstützende, erzieherische und betreuende Tätig­
keiten gemeinsam zum kindlichen Bildungsprozess bei. Damit wird auch zum Ausdruck ge­
bracht, dass die Länder im Zusammenhang ihrer Vorhaben zur Stärkung des Elementarbe­
reichs besonderes Gewicht auf die Konkretisierung und qualifizierte Umsetzung des 
Bildungsauftrags legen. 
Im Vordergrund der Bildungsbemühungen im Elementarbereich steht die Vermittlung grund­
legender Kompetenzen und die Entwicklung und Stärkung persönlicher Ressourcen, die das 
Kind motivieren und darauf vorbereiten, künftige Lebens- und Lernaufgaben aufzugreifen 
und zu bewältigen, verantwortlich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und ein Leben 
lang zu lernen. 
Die Länder erstellen Rahmenpläne, die Förderbereiche für das zu realisierende Bildungsan­
gebot benennen und die dadurch deren Bildungsauftrag konkretisieren. Die Länder be­
stimmen den Altersbereich der Kinder, für den diese Pläne gelten. Durch die Beschäftigung 
mit Inhalten aus den vorgegebenen Bereichen soll das Kind nicht nur bereichsspezifische, 
sondern vor allem übergreifende und grundlegende Kompetenzen und Persönlichkeits­
ressourcen erwerben. In den Rahmenplänen werden Aufgaben und zu erbringende 
Leistungen der Tageseinrichtungen, nicht aber Qualifikationsniveaus normiert, die das Kind 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen hat. 
Kindertageseinrichtungen sind Bildungsinstitutionen mit eigenem Profil. Sie legen Wert auf 
die Anschlussfähigkeit des in ihnen erworbenen Wissens und der erlernten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und sie gehen davon aus, dass sich die Schule den Prinzipien der Elementar­
pädagogik öffnet und die Kinder, die vom Elementar- in den Primarbereich wechseln, ver­
stärkt individuell fördert. Einerseits sollen die Kinder aufnahmefähig sein für die Schule und 
andererseits zugleich die Schule aufnahmefähig für die Kinder. Die Schule setzt die 
Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen auf ihre Weise fort. 

3. Differenzierte Beschreibung der Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen 

3.1 Das Prinzip der ganzheitlichen Förderung 

Das pädagogische Programm in den Kindertageseinrichtungen ist durch das Prinzip der 
ganzheitlichen Förderung geprägt. Eine Fächerorientierung oder Orientierung an Wissen­
schaftsdisziplinen ist dem Elementarbereich fremd. Eine Beschreibung von Themenfeldern, 
in denen sich die kindliche Neugier artikuliert, aber ist sinnvoll, weil sie die Angebote der 
Kindertageseinrichtung konkretisiert. Die inhaltlichen Förderschwerpunkte in den Rahmen­
plänen stehen nicht isoliert, sondern durchdringen sich gegenseitig. Durch angemessene 
Lernarrangements ist es möglich, mehrere Förderbereiche gleichzeitig umzusetzen. Die 
pädagogische Praxis muss diese Verbindung und gegenseitige Durchdringung der Felder 
wahren und gezielt gestalten. 
Besonders geeignet für das ganzheitliche Lernen ist die Projektarbeit. Es empfehlen sich 
Lerninhalte, die die Lebenswelt der Kinder betreffen und an ihren Interessen anknüpfen, 
sowie Lernformen, die selbst gesteuertes Lernen fördern, Gestaltungsspielräume eröffnen 
und Teamarbeit ermöglichen, den produktiven Umgang mit Fehlern fördern und es den 
Kindern erlauben, frei zu erkunden und auszuprobieren. 
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Schließlich sind für eine ganzheitliche Förderung Aspekte zu beachten, die für alle Inhalte 
gleichermaßen von Bedeutung sind und den Charakter von Querschnittsaufgaben haben. 
Hierher gehören 
- die Förderung, das Lernen zu lernen (lernmethodische Kompetenz) 
- die entwicklungsgemäße Beteiligung von Kindern an den ihr Leben in der Einrichtung be­

treffenden Entscheidungen, 
- die interkulturelle Bildung, 
- die geschlechtsbewusste pädagogische Arbeit, 
- die spezifische Förderung von Kindern mit Entwicklungsrisiken und (drohender) Behinde­

rung und 
- die Förderung von Kindern mit besonderer Begabung. 

3.2 Bildungsbereiche 

Die folgenden Bildungsbereiche verstehen sich als Aufforderung an alle Kindertageseinrich­
tungen und das pädagogische Personal, die Bildungsmöglichkeiten des Kindes in diesen 
Bereichen zu beachten und zu fördern: 

3.2.1 Sprache, Schrift, Kommunikation 

Sprachbildung hat zum Ziel, dass das Kind sein Denken sinnvoll und differenziert ausdrückt. 
Sprachförderung ist eingebettet in persönliche Beziehungen und Kommunikation und in 
Handlungen, die für Kinder Sinn ergeben. Zentraler Bestandteil sprachlicher Bildung sind 
kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl- und Schriftkultur (literacy). 

3.2.2 Personale und soziale Entwicklung, Werteerziehung/religiöse Bildung 

Zur Förderung der personalen Entwicklung des Kindes gehört die Stärkung seiner Persön­
lichkeit ebenso wie die Förderung von Kognition und Motivation sowie von körperlicher Ent­
wicklung und Gesundheit. Um ein verantwortliches Mitglied der Gesellschaft zu werden, be­
nötigt das Kind soziale Kompetenzen und orientierendes Wissen. Zur Werteerziehung ge­
hören die Auseinandersetzung und Identifikation mit Werten und Normen sowie die Themati­
sierung religiöser Fragen. 

3.2.3 Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-)Technik 

Kinder in diesem Alter haben ein großes Interesse an naturwissenschaftlich darstellbaren 
Erscheinungen der belebten und unbelebten Natur und am Experimentieren und Beob­
achten. Deshalb sollten die kindliche Neugier und der natürliche Entdeckungsdrang der 
Kinder dazu genutzt werden, den entwicklungsgemäßen Umgang mit Zahlen, Mengen und 
geometrischen Formen, mathematische Vorläuferkenntnisse und –fähigkeiten zu erwerben. 
Eng damit zusammen hängt auch die Vermittlung von Kenntnissen über die Verwendungs­
und Funktionsweisen von technischen und informationstechnischen Geräten, die den Alltag 
der Kinder prägen, und von Fertigkeiten des praktischen Umgangs damit. 
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3.2.4 Musische Bildung/Umgang mit Medien 

Musische Bildung im Sinne von ästhetischer Bildung, musikalischer Früherziehung und 
künstlerischem Gestalten spricht die Sinne und die Emotionen an, fördert Fantasie und 
Kreativität sowie die personale, soziale, motorische und kognitive Entwicklung. Die kulturelle 
Einbettung des Kindes kann dadurch gestärkt und die Aufgeschlossenheit für interkulturelle 
Begegnung und Verständigung unterstützt werden. Was den Umgang mit Medien angeht, 
gehört zur Medienkompetenz als dem obersten Ziel von Medienbildung auch die Fähigkeit, 
Medien zweckbestimmt und kreativ zu nutzen und damit eigene Werke zu erstellen. 

3.2.5 Körper, Bewegung, Gesundheit 

Das Kind lernt, Verantwortung für sein körperliches Wohlbefinden und seine Gesundheit zu 
übernehmen. Die Bewegung spielt dabei eine herausragende Rolle, darüber hinaus ist sie 
aber auch besonders wichtig für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung des 
Kindes. Gesundheitliche Bildung ist im Alltag von Kindertageseinrichtungen ein durch­
gängiges Prinzip, der Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Kooperationspartnern 
kommt dabei große Bedeutung zu. 

3.2.6 Natur und kulturelle Umwelten 

Entwicklungsangemessene Umweltbildung berührt viele Lebensbereiche, von der Naturbe­
gegnung über Gesundheit und Werthaltungen bis hin zum Freizeit- und Konsumverhalten. 
Zentrale Aspekte dabei sind der Einsatz für eine gesunde Umwelt –vorrangig in der Lebens­
welt der Kinder –, die Behebung bereits entstandener Schäden und die Wechselwirkungen 
zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem im Sinne der Bildung für eine nachhaltige Ent­
wicklung. Den Kindern ist die Begegnung mit der Natur und den verschiedenen kulturellen 
Umwelten zu ermöglichen und es sind ihnen darin vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu 
eröffnen. 

3.3 Gestaltung der pädagogischen Arbeit/ Qualitätsentwicklung 

Grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung der Rahmenpläne ist die Wahrnehmung 
der Fragen, Interessen und Themen der Kinder, denn diese sind mehr als ein Anlass für Be­
schäftigungsangebote, sie sind vielmehr Ausdruck des kindlichen Bildungsinteresses und 
damit Zentrum der zu planenden Angebote. 
Die Umsetzung der Rahmenpläne soll in der Konzeption jeder Einrichtung beschrieben und 
damit reflektierbar und kommunizierbar werden. 
Die Kinder sollen daraufhin beobachtet werden, was ihre Stärken und Schwächen in dem 
jeweiligen Bildungsbereich sind, wie sie Anregungen aufnehmen und wie sie sich damit be­
schäftigen. Systematische Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungs­
prozesse sind erforderlich. 

Bei der Gestaltung des Lernorts Kindertageseinrichtung sind folgende Aufgabendimensionen 
zu beachten: 
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3.3.1 Pädagogische Grundprinzipien 

Der Bezugspunkt erzieherischen Denkens und Handelns ist das Kind als Persönlichkeit, das 
zu seiner Entfaltung auf vielfältige Anregungen von Seiten der Erwachsenen angewiesen ist. 
Der Erwachsene soll das Kind bedingungslos akzeptieren und respektieren. Es ist uneinge­
schränkt wertzuschätzen und darf niemals beschämt werden. 
Bei Kindern in diesem Alter herrschen informelle, erkundende und spielerische Lernformen 
vor, die von den Erwachsenen begleitet und auch gesteuert werden. 
Das Bildungsgeschehen in der Tageseinrichtung ist geprägt von Bewegungs- und Sinneser­
fahrungen. Den Kindern ist ausreichend Bewegungsspielraum zu gewähren. 
Lernangebote sind so zu gestalten, dass sie bei den Kindern die Lust und Freude am Lernen 
wecken und den kindlichen Forscherdrang erweitern und unterstützen. Das Vorschulalter ist 
für die Förderung von Intelligenz und Kreativität hervorragend geeignet. Kindertageseinrich­
tungen bieten in einem entspannten Lernklima optimale Voraussetzungen für die Entfaltung 
von Erlebnisfähigkeit und Aufnahmebereitschaft sowie für die Förderung erkundenden und 
entdeckenden Verhaltens wie Staunen, gezieltes Fragen und Infragestellen. 
Nach dem Prinzip der Entwicklungsangemessenheit sind Bildungsangebote so zu gestalten, 
dass sie der sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung des Kindes ent­
sprechen. Überforderung des Kindes ist ebenso fehl am Platz wie Unterforderung. Dieses 
Prinzip gilt für die Gestaltung der einzelnen Lernarrangements und die Organisation des 
Tagesablaufs. Für das einzelne Kind wechseln sich moderierte Lernarrangements und Frei­
spielphasen oder andere Tätigkeiten ab. Im Hinblick auf die Sicherung und Weiterentwick­
lung von Qualität bedarf die pädagogische Arbeit der Evaluation. 

3.3.2 Rolle der Fachkräfte 

Die Erzieherinnen leiten und organisieren die Forschungswerkstatt Kindertageseinrichtung. 
Sie ermutigen die Kinder, regen sie zur fragenden Erkundung ihrer Welt an, beantworten die 
Fragen der Kinder nicht abschließend, sondern versuchen durch ihre Antworten das kind­
liche Interesse zu erweitern und zu vertiefen und führen an die Kinder Themen heran, die 
sich nicht aus der unmittelbaren Anschauung und dem Erleben erschließen. 
Das pädagogische Vorgehen ist geprägt von emotionaler Wärme, Einfühlungsvermögen, 
Klarheit, Echtheit, Verlässlichkeit und der Befriedigung des kindlichen Strebens nach 
Bindung und Autonomie. Dazu gehören klare Verhaltensregeln, die mit den Kindern ausge­
handelt werden und auf deren Einhaltung alle gemeinsam achten. Eine individuelle, persön­
liche Beziehung der Fachkraft zu jedem Kind ist dabei von hoher Bedeutung. 
Die Erzieherin fördert die Eigenaktivität des Kindes, achtet auf sein Wohlbefinden und stärkt 
sein Selbstwertgefühl in nachhaltiger Weise. Alle am Bildungsgeschehen Beteiligten können 
Lernende wie auch Lehrende sein. Voraussetzung ist, dass die Fachkräfte ihr eigenes Ver­
halten und ihre eigenen Zugänge, Vorlieben und Abneigungen im Hinblick auf den jeweiligen 
Bildungsbereich beobachten und reflektieren. 

3.3.3 Rolle der Eltern/des Elternhauses 

Aufgrund der gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsverantwortung wirken Fachkräfte und 
Eltern partnerschaftlich zusammen. Regelmäßige Gespräche mit den Eltern über das Kind 
sowie Informations- und Bildungsangebote für Eltern in der Tageseinrichtung sind von großer 
Bedeutung. Bei Entscheidungen über wichtige Angelegenheiten, die die Tageseinrichtung 
betreffen, sind die Eltern entsprechend zu beteiligen. 
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3.3.4 Gruppe als (soziales) Lernfeld, Rolle der Peers 

Um sozialer Ausgrenzung vorzubeugen und angemessen zu begegnen, wird auf die Zu­
sammenstellung der Gruppen geachtet. Individuelle Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, 
Herkunft, Religion, Lebensweise, Alter und Entwicklungsstand, Stärken und Schwächen 
werden gesehen und anerkannt. Sie werden in organisatorischer und pädagogischer Hin­
sicht berücksichtigt. Bildungsangebote sollen allen Kindern offen stehen und ihnen bestmög­
liche Lern- und Entwicklungschancen bieten. Soziale und kulturelle Vielfalt wird als Chance 
betrachtet, das globale Zusammenleben der Zukunft zu sichern. 
Das Prinzip der inneren Differenzierung des pädagogischen Angebots ermöglicht es, auf 
individuelle Unterschiede einzugehen und jedes einzelne Kind optimal zu fördern. Wichtig 
hierbei ist, die Stärken der Kinder zu festigen und ihre Schwächen abzubauen. 

3.3.5 Funktion der Räume/Gestaltung des Außengeländes 

Das Konzept der inneren Differenzierung ist gekoppelt an ein geeignetes Raumkonzept, das 
den Kindern ausreichend Platz für Bewegung, Anregungen für individuelle Lernprozesse 
sowie Möglichkeiten für Rückzug und Geborgenheit bietet. Die Möglichkeiten und Grenzen 
von Großraumsituationen und kleinteiligen räumlichen Gliederungen sind diesbezüglich 
gegeneinander abzuwägen. Das Außengelände ist möglichst naturnah zu gestalten. 

3.3.6 Gemeinwesenorientierung, Kooperation und Vernetzung 

Für den Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen bedeutsam sind auch die Gemein­
wesenorientierung der Einrichtungen sowie deren Kooperation und Vernetzung mit anderen 
Stellen und Institutionen. Hinzuweisen ist insbesondere auf die Vernetzung mit anderen 
Kindertageseinrichtungen und der Grundschule, aber auch auf die Kooperation mit kultu­
rellen, sozialen, umweltpädagogischen und medizinischen Einrichtungen und Diensten, mit 
der politischen Gemeinde, den Pfarr- und Kirchengemeinden, mit familienunterstützenden 
Einrichtungen der Jugendhilfe, mit Arztpraxen und dem Gesundheitsamt. 
Für Kindertageseinrichtungen ist es eine mögliche Perspektive, sich zu Nachbarschafts­
zentren bzw. Begegnungsstätten weiterzuentwickeln und dabei mit den Einrichtungen der 
Familienbildung und –beratung zusammenzuarbeiten. 
Werden externe Personen regelmäßig oder auch zeitweise in die Arbeit mit den Kindern ein­
gebunden, ist dies in der Einrichtungskonzeption darzulegen. 

4. Bedingungen für die Umsetzung der Bildungsziele 

Im Interesse der Sicherung und Weiterentwicklung von Qualität sollte die Entwicklung von 
Plänen für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen als langfristiges Vorhaben konzi­
piert werden, das der ständigen Verbesserung unterliegt. Darin eingeschlossen sind Phasen 
der Erprobung in der Praxis, Verfahren der Selbst- und Fremdevaluation der pädagogischen 
Arbeit und die Prüfung der Bedingungen, die für die Umsetzung der Rahmenvorgaben erfüllt 
sein müssen (z.B. Personalausstattung, Qualifikationsanforderungen an das Personal, 
Elternmitwirkung). 
Bildungspläne können als Empfehlungen eingeführt werden oder sie konkretisieren verbind­
lich vorgeschriebene Bildungsziele. Bei der Wahrung, Kontrolle und Steuerung von Akzep­
tanz und Qualität haben die Länder eine besondere Verantwortung. 
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Damit die Bildungspläne in den Ländern die gewünschte Wirkung entfalten, ist es notwendig, 
dass sie auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz stoßen. 
Entscheidend für die Wirksamkeit der Bildungspläne sind darauf abgestimmte Lehrpläne der 
Ausbildungsstätten für das pädagogische Personal und die Befassung mit den Bildungs­
zielen in der Fortbildung. 

5. Optimierung des Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich 

Bildung und Lernen beginnen in der Familie, setzen sich in den Kindertageseinrichtungen 
fort und erfahren in den Grundschulen mit dem dortigen Curriculum eine altersgerechte 
Weiterführung. Die individuellen Entwicklungs- und Lernprozesse des Kindes werden in 
beiden Einrichtungen unterstützt und gefördert. Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und 
Eltern arbeiten deshalb eng zusammen im Sinne einer kontinuierlichen Bildungsbiographie. 

Um den Übergang von den Kindertageseinrichtungen in die Grundschulen für Kinder und 
Eltern zu erleichtern, ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bildungsinstitutionen zu 
stärken. Insbesondere gilt es, dem Begriff der Schulfähigkeit durch den gemeinsamen 
Diskurs mehr Transparenz zu verleihen. Dazu ist es notwendig, Schulfähigkeit als eine ge­
meinsame Entwicklungs- und Förderaufgabe von Kindertageseinrichtungen und Grund­
schulen zu verstehen. Ziel dieses Diskurses sind gleichermaßen das schulfähige Kind wie 
die kindfähige Schule. 

Kindertageseinrichtungen und Schulen haben gemeinsame pädagogische Grundlagen, die in 
der Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes, seiner Selbsttätigkeit und Selbst­
ständigkeit sowie im Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen liegen. Die gemeinsamen 
pädagogischen Grundlagen sind wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklungs- und 
Bildungskontinuität. Zugleich akzeptieren Kindertageseinrichtungen und Schulen die unter­
schiedlichen pädagogischen Zugangsweisen und bringen der je eigenen Gestaltung von 
Bildungsprozessen die nötige Wertschätzung entgegen. 

Dabei sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung: zum einen die notwendige Anschluss­
fähigkeit der Bildungsinhalte und pädagogischen Methoden, die in den Tageseinrichtungen 
und den Schulen vermittelt bzw. praktiziert werden, und zum anderen die Kompetenz des 
Kindes, den Übergang aktiv zu bewältigen. Die Sicherung der Anschlussfähigkeit sollte das 
Ziel beider Systeme sein. Aus diesem Grund ist zu fordern, dass die Schulen und Kinder­
tageseinrichtungen den Übergang gemeinsam gestalten und ihre Methoden aufeinander 
abstimmen. Kontinuität von Bildung und Entwicklung heißt in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht weit gehende Angleichung der Lebensbereiche Tageseinrichtung und Schule. Unter­
schiede können die Kinder auch anspornen, sich Anforderungen zu stellen und sie zu 
meistern, die kindliche Entwicklung also voranbringen. 

Kindertageseinrichtungen und Schulen tragen zusammen mit den Eltern gemeinsam Ver­
antwortung beim Übergang in die Schule, um für die Kinder eine weitest gehende Kontinuität 
ihrer Entwicklungs- und Lernprozesse zu gewährleisten. Die Bildungsdokumentation bietet 
die Chance für eine gemeinsame Gesprächsgrundlage der Institutionen mit den Eltern. 

Flexible Modelle des Schulanfangs, die unter weitgehendem Verzicht auf Zurückstellungen 
allen Kindern eine individuelle Förderung ermöglichen, sind geeignet, den Bildungsprozess 
der Tageseinrichtung fortzuführen. 
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Die Sprachentwicklung und Sprachförderung in der Familie und in den Kindertageseinrich­
tungen sind zentral bedeutsam für die Chancengerechtigkeit in der Schule, deshalb muss 
Sprachförderung Prinzip in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sein. 

Kindertageseinrichtungen und Grundschulen gestalten den Übergang gemeinsam und 
stimmen ihn miteinander ab. Die Kontinuität des Lernens des Kindes muss durch ein ge­
meinsames pädagogisches Verständnis und Handeln der jeweils beteiligten Institutionen 
gesichert werden. Lernen vom Kind aus betrachtet verlangt deshalb die Vernetzung von 
Bildungsprozessen in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Gemeinsame Fort­
bildungen des pädagogischen Personals, gemeinsame Projekte und der Aufbau von Koope­
rationsstrukturen sind wesentliche Grundlagen für die Optimierung des Übergangs von den 
Kindertageseinrichtungen in die Schulen. 
Die verschiedenen Formen der Begleitung geben jedem einzelnen Kind die Chance, seine 
Potenziale und Talente optimal zu entfalten. 
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